
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.10.2024 

Aktuell werden etwa 38.000 Hektar Stiftungsland in 308 Stiftungsgebieten unterteilt. Für jedes 

Stiftungsgebiet werden seit 2012 naturschutzfachliche Ziele formuliert. Die Stiftung Naturschutz S.-H. 

hat Planungsbüros beauftragt alle naturschutzfachlich relevanten Daten und Gutachten eines Gebietes 

zusammenzutragen (z.B. aus den Biotoptypenkartierungen oder den FFH-Managementplänen des 

Landes SH). 

Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und den zuständigen Unteren Naturschutzbehörden 

wird darauf aufbauend ein Leitbild für jedes Stiftungsgebiet erstellt. Anschließend folgen klar definierte 

Ziele und damit verbundene Maßnahmenvorschläge für vor Ort ökologisch abgrenzbare Einheiten 

(lokale Differenzierungen). Auch die innerhalb eines Stiftungsgebietes möglichen 

Ökosystemdienstleistungen werden abgebildet sowie Projektideen für die Zukunft formuliert. Somit 

entsteht für jedes Stiftungsgebiet eine Handlungsanleitung – ein sogenannter Stiftungsland-

Entwicklungsplan (SLEP). 

Zu beachten: 

Um die Arbeit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch transparenter zu gestalten, werden die 

SLEPs veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass die Pläne nicht rechtsverbindlich sind. Nur der zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dargestellte Stand ist abgebildet. Es findet keine rückwirkende Überarbeitung 

statt. Teilweise waren Biotoptypenkartierungen zur Zeit der Erstellung noch nicht veröffentlicht und sind 

somit nur ausgegraut dargestellt. 

Beauftragte Büros sind: 
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1 Anlass 

Die Stiftung Naturschutz erstellt für jedes ihrer insgesamt über 250 Stiftungsgebiete 
sogenannte Stiftungsland-Entwicklungs-Pläne, kurz SLEP. Der hier vorgelegte SLEP wird 
von Heiko Grell / GGV Freie Biologen im Auftrag der Stiftung Naturschutz SH erstellt.  

Der Planungsraum umfasst die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet 
„Kudensee“ mit z.Z. 158 Flurstücken und einer Fläche von etwa 386,3 Hektar. Sie liegen im 
Kreis Dithmarschen in der Marsch zwischen dem Nord-Ostsee-Kanal und der Geestkante 
zwischen Burg und St. Michaelisdonn. Die ausgedehnten Flächen der Stiftung Naturschutz 
des SLEP-Gebiets liegen in einem Schwerpunktgebiet des Biotopverbundsystems SH sowie 
im mehrteiligen FFH-Gebiet „Klev- und Donnlandschaft“ oder im „NSG Kudensee“, das auch 
als EU-Vogelschutzgebiet ausgewiesen ist. Einige Flächen des Geesthangs zählen ebenfalls 
zum Gebiet. 

 

2 Grundlagen 

2.1 Eigenflächen der Stiftung und Mandanten 

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsmaßnahmen, etc. 

Tabelle 1: Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsflächen, etc. 
Verbindlichkeit Rechercheergebnis 
Ökokonten Nr. 108-1 „Burger Au 1“, etwa 21 Hektar 

Nr. 17 „Sankt Michaelisdonn, etwa 2,0 Hektar. 
Ausgleich - 
Zuwendungsbescheide 
Zweckbindung 

- 

Laufende 
Schutzprogramme 

Vernässung und Moorentwicklung in der Niederung an der Burger Au. 
Artenschutzprogramm für den Efeublättrigen Hahnenfuß. 
 

2.1.2 Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Tabelle 2: Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Kulisse Rechercheergebnis 
NP - 
NSG NSG Kudensee und Umgebung 1992 

NSG Kleve 1962 
LSG LSG-Bestand: „Klev von St. Michaelisdonn bis Burg“ 

LSG-Vorschlag: „Niederung unterhalb des Klevhangs zwischen 
Hopen und Buchholz“ 
 

Naturpark - 
Naturerlebnisraum NER - 
FFH DE 2020-301 „Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“  

DE 2021-301 „Kudensee“ 
EGV DE 2021-401 „NSG Kudensee“ 

 

WRRL - 
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BVS Nr. 194: Klev und Marschgebiete zwischen St. Michaelisdonn und 
Hochdonn. 
 

Biotope (LLUR) Die Biotope der BK 2020004, 2020019, 2020021, 2020035, 
2020040, 2021007, 2021023, 2021029, 2021031, 2021032, 
2021033 und 2021060 sind Teil von Stiftungsflächen. 
Wichtige Kontaktbiotope der Umgebung: 2020013, 2020022, 
2020023, 2020024, 2020025, 2020026, 2020027, 2020028, 
2020029, 2021002, 2021003, 2021006, 2021030, 2021034 und 
2021036. 

Wiesen- und Rastvogelgebiet - 
Naturwaldkulisse Etwa 5,1 ha Naturwald am Kudensee 
Artenschutzgebiet - 
Wasserschutz/ -schongebiet Geplante Schongebiete bei Burg und Kuden-Hindorf 
Retentionsraum HQ 100 der Elbe 

Retentionsraum der Burger Au mit Entwässerung über das 
Schöpfwerk zum NOK 

Geotope KL 46 Kliff zwischen Burg und St. Michaelisdonn 
S 25 Nehrungshagen bei St. Michaelisdonn 

Archäologischer Denkmalschutz - 
Angrenzende Naturschutzflächen  

Die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse ist in Karte 1 dargestellt (1:25.000). 
 

2.1.3 Runde Tische, Vereine 

Tabelle 3: Runde Tische, Vereine 

Organisation Rechercheergebnis 
Runder Tisch Klev- und Donnlandschaft 

 

Lokale Aktion Bündnis Naturschutz in Dithmarschen 
 

Betreuender Verband Landesjagdverband SH, Flintbek 
Landessportfischerverband e.V, Kiel 
Fischereifragen: Manuel Laursen, Hochdonn 

Schutzgebietsbetreuer, 
Festland 

Hans Koczorowski, Kuden 
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3 Status quo 

3.1 Abiotische Ausstattung 

Das Stiftungsgebiet „Kudensee“ liegt im Naturraum der Dithmarscher Marsch an der steilen 
Geestkante zwischen Stankt Michaelisdonn und Burg. Das Gebiet reicht nach Süden bis 
zum Nord-Ostsee-Kanal, der dort das Marschgebiet trennt und die Hydrologie nachhaltig 
verändert hat. Die Niederungsflächen werden über die Friedrichshofer und die Burger Au 
über den Kudensee zum NOK künstlich entwässert. Der Kudensee ist nur der Rest eines 
ehemals sehr viel größeren Marschsee und dient u.a. als Rückhaltebecken im System der 
Entwässerung.  

Die Marsch im Stiftungsgebiet „Kudensee“ wird von Niedermoor- und teils Hochmoorboden 
unterschiedlicher Dicke über Sand und Ton geprägt. In der Donnlandschaft stehen Sande 
ehemaliger Nehrungshagen oberflächig an. Die steile Geestkante ist von Sandböden 
geprägt. Die Morphologie der Landschaft wird durch die nacheiszeitliche Küstenentwicklung 
und die Entstehung der Marschlandschaft zwischen Elbe und Geestkante geprägt. 
Nachfolgenden sind Entwässerung der Niederung und der Bau des NOK von Bedeutung.  

Die Marschlandschaft um den Kudensee wird überwiegend landwirtschaftlich als Grünland 
genutzt und ist großflächig offen und gehölzfrei. Bruchgehölze und Röhrichte kommen v.a. 
am Kudensee vor. Zudem ist der Geesthang fast durchgängig mit Gehölzen bestanden. Am 
Geesthang gibt es langgetreckte Quellbereiche und Feuchtgrünland auf nassen Moorböden.  

Die Quellbereiche und die Niederungen der Marsch wurden großflächig und intensiv 
entwässert, was u.a. zu einer Verkleinerung des Sees und zu Sackungen des Torfbodens 
führt. Viele genutzte Flächen auf Moorboden sind oberflächig vererdet und sind zunehmend 
schwerer entwässerbar. 

Durch Maßnahmen des Naturschutzes zur Pflege des artenreichen Grünlands der offenen 
Marschflächen und der heterogenen Donnlandschaft sowie der Wiedervernässung von 
Niederungsflächen haben sich lokal die Standortsverhältnisse erneut verändert. Ziel ist es, 
das nährstoffarme Niederschlagswasser im Gebiet länger zu halten und die Entwässerung 
damit teilweise einzuschränken. 

Durch Maßnahmen der Stiftung Naturschutz, die im Rahmen der FFH-Managementpläne 
durchgeführt werden, gibt es jüngst neue standörtliche Veränderungen durch Vernässung 
eines Polders, extensive Weidenutzung und Gewässeranlagen.  

Das Stiftungsgebiet wird überwiegend nur von kleinen Straßen und Wegen erschlossen. 
Lediglich die L139 und eine Bahntrasse führen lokal zu stärkeren Verkehrsbelastungen. 
Teilgebiete am Kudensee und an der Geestkante sind touristisch gut erschlossen. Dort gibt 
es Wanderwege, Rast- und Ruhemöglichkeiten sowie Aussichtspunkte. 
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Tabelle 4: Naturraumkulissen 

Kulisse Rechercheergebnisse 
Hauptnaturraum 68 Schleswig-Holsteinische Marschen und Nordseeinseln 
Naturraum 68400 Dithmarscher Marsch 

randlich: 69300 Heide-Itzehoer Geest 
Landschaft (BFN) 68401 Dithmarscher Marsch,  

Ackergeprägte offene Kulturlandschaft 
Landschaft mit geringer naturschutzfachlicher Bedeutung 

 

3.2 Biodiversität: Lebensräume (Biotoptypen, LRT), wertgebende Arten und 
Populationen 

3.2.1 Biotoptypen und Lebensraumtypen 

Anmerkung: Von den etwa 386,3 Hektar des Slep-Gebiets wurden für 130,6 Hektar bzw. 
33,87% Bestandsdaten aus der FFH-Kartierung (2012) übernommen. Für 255,7 Hektar bzw. 
66,23% des Gebiets wurden 2015 eigene Kartierungen durchgeführt. Die Tabellen für 
Biotoptypen und FFH-LRT sind getrennt für die jeweils verwendeten Kartierschlüssel 
dargestellt. 

Das Slep-Gebiet „Kudensee“ wird von knapp 60% bzw. etwa 230 Hektar von Grünland 
geprägt. Der überwiegende Teil davon (194 ha) ist mäßig artenreich ausgebildet und siedelt 
auf nassen bis feuchten Standorten (GY, GF). Kleinflächiger kommen Nasswiesen (GN) und 
mesophiles Grünland (GM) vor. Artenarmes Grünland (GY, GI) ist auf nur etwa 12 Hektar 
ausgebildet. Die häufig großflächigen Grünlandflächen werden von Gräben (FG) und 
Kanälen sowie teils naturnah besiedelten linearen Gewässern gegliedert. Die Niederung in 
der Marsch vor dem Geesthang liegt insgesamt unter dem Meeresspiegel und wird über 
Friedrichshofer Au und Burger Au sowie einem Schöpfwerk am NOK entwässert.  

Prägend und namengebend ist der etwa 40 Hektar große Kudensee (FS) und seine 
ausgedehnten Verlandungsbereiche mit Gehölzen (WA, WE) und Röhrichten (FV, NR).  

In der Niederung gibt es vereinzelt Landröhrichte (NR), Feuchtbrachen (RH), Sumpfflächen 
(NS) und Kleingewässer (FS, FK). Typisch sind quellige Standorte mit Feuchtgrünland, 
Gewässern und Brachen unterhalb des Geesthangs. Der Geesthang der Flächen des Slep-
Gebiet ist überwiegend bewaldet, teils naturnah (WL), teils mit verschiedenen Forstflächen 
(WFn, WFm).  

Kleinflächig sind einige Waldflächen (WF), Knicks (HW), Gebüsche (HB) und Einzelgehölze 
(HE) sowie Verkehrsflächen (SV) vorhanden. 

Etwa 81 Hektar (21,4%) des Slep-Gebiets wurden verschiedenen FFH-LRT zugeordnet. 
Prägend ist davon der LRT 3150 mit dem Kudensee und anderen Kleingewässern und 
Teichen von zusammen etwa 66,5 Hektar. Unterwasservegetation von Fließgewässern 
(3260) kommt auf 0,2 ha vor. Typisch für die Donns sind Borstgrasrasen (LRT 6230) auf 6,3 
ha und Flächen mit Übergangsmooren (LRT 7140) auf 1,8 Hektar. Kleinflächig gibt es 
Heideflächen trockener Standorte (4030) und besonders am steilen Geesthang die 
Eichenwälder (9190).  
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Artenreiches mesophiles Grünland wurde auf knapp 0,5 Hektar dem LRT 6510 zugeordnet. 
Bei der Angabe ist zu berücksichtigen, dass nur ein Teil des Gebiets neu kartiert wurde und 
viele der bekannten „Wertgrünlandflächen“ der Niederung außerhalb des Slep-Gebiets 
liegen. Vermutlich ist der Anteil des LRT 6510 größer, wenn bei der Folgekartierung alle 
artenreichen Grünlandflächen dem „Wertgrünland“ dem LRT 6510 zugeordnet werden. 

 

Tabelle 5: vorliegende Kartierungen: Biotop- und Lebensraumtypen 

Kartierung Quelle (Jahr) Erläuterung 
Biotoptypen Land SH (1992) Luftbildauswertung der Biotoptypen (1988-1992)  
Biotoptypen Leguan (2005) Kartierung der Biotoptypen im FFH-Gebiet DE 2020-201 

„Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“ und DE 
2021-301 „Kudensee“ sowie angrenzende Stiftungs-
flächen im EU-Vogelschutzgebiet DE 2021-401 „NSG 
Kudensee“. 

LRT Leguan (2005) Kartierung der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE 
2020-201 „Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelis-
donn“ und DE 2021-301 „Kudensee“ sowie angrenzende 
Stiftungsflächen im Vogelschutzgebiet DE 2021-401 
„NSG Kudensee“. 

Biotoptypen Mordhorst (2012) Kartierung der Biotoptypen im FFH-Gebiet DE 2020-201 
„Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“ und DE 
2021-301 „Kudensee“. 

LRT Mordhorst (2012) Kartierung der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE 
2020-201 „Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelis-
donn“ und DE 2021-301 „Kudensee“. 

Biotoptypen Grell, H. (2015) Kartierung der Biotoptypen im Slep-Gebiet außerhalb der 
FFH-Gebiete 

LRT Grell, H. (2015) Kartierung der Lebensraumtypen im Slep-Gebiet 
außerhalb der FFH-Gebiete 

Die Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen sind in Karte 2, „Bestand 
Biotoptypen und LRT“ dargestellt. 
 
 

Tabelle 6a: Bestand: Biotoptypen (eigene Kartierung) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%) 
WT Entwässerte Feuchtwälder 0,2028 0,1 
WL Laubwälder bodensaurer Standorte 1,9408 0,5 
WF Nadelforste und Mischwälder 6,7140 1,7 

HE Einzelgehölze und Gehölzgruppen 0,0486 0,0 

HR Baumreihen 0,1131 0,0 

HW Knicks 0,6862 0,2 

HB Gebüsche 1,0371 0,3 
HG Feldgehölze 0,2331 0,0 
FG Gräben 2,2640 0,6 

FL Naturnahe lineare Gewässer 1,5979 0,4 
FK Kleingewässer 0,0959 0,0 
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Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%) 
FS Größere Stillgewässer 2,1174 0,5 
FX Künstliche Gewässer, nutzungsgeprägt 0,2921 0,1 
NS Großseggenriede, Staudensümpfe 4,1904 1,1 
NR (Land-) Röhrichte 15,6961 4,1 
GN Seggen- und binsenreiches Nassgrünland 9,9070 2,6 

GF Artenreiches Feuchtgrünland 10,7036 2,8 

GM Mesophiles Grünland 0,4670 0,1 

GA Artenarmes Wirtschaftsgrünland 11,5220 3,0 

GY Mäßig artenreiches Grünland 182,9731 47,4 

RO Rohboden 0,0536 0,0 

RH Ruderale Gras- und Staudenfluren 1,1943 0,3 

SV Verkehrsflächen 1,6424 0,4 

 Summe eigene Kartierung 255,6926 66,2 
 Gesamtfläche Slep-Gebiet 386,3055 100,0 

 

Tabelle 7b: Bestand: Biotoptypen (Übernahme anderer Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%) 
2.1 WB Bruchwald und -gebüsch 0,8832 0,2 
2.2 WA Auwald und -gebüsch 2,7310 0,7 
2.3 WE Feucht- und Sumpfwälder 5,5818 1,4 
2.5 WL Bodensaure Wälder 0,3219 0,1 
2.8 WF Sonstige flächenhaft nutzungsgeprägte Wälder 2,7469 0,7 

3.1 HW Knick, Wallhecke 0,0984 0,0 

3.2 HF Feldhecke 0,0311 0,0 

3.3 HG Einzelbaum, Gehölzgruppe 0,3537 0,1 

4.4 FG Künstl. Fließgewässer, Gräben 2,8802 0,7 

4.8 FS Seen 41,9151 10,9 
4.10 FV Verlandungsbereiche 23,3588 6,0 
6.1 NS Niedermoore, Sümpfe 1,0971 0,1 
6.2 NR Landröhrichte 22,7981 5,9 
7.2 TR Mager- und Trockenrasen 7,0267 1,8 
8.1 GM Mesophiles Grünland 10,1592 2,6 

8.2 GN Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 4,7165 1,2 

8.3 GF Sonst. Feucht- und Nassgrünland 0,2521 0,1 

8.4 GI Artenarmes Intensivgrünland 0,9461 0,1 

10.1 RH (Halb-)Ruderale Gras- und Staudenfluren 1,5118 0,4 

12.3 SI Industrie-, Ver- und Entsorgungsanlagen 0,005 0,0 

12.7 SV Verkehrsflächen, -anlagen 1,2027 0,3 

 Summe Datenübernahme 130,6129 33,8 

 Gesamtfläche Slep-Gebiet 386,3055 100,0 
 

Tabelle 8a: Bestand: FFH – Lebensraumtypen (eigene Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%) 
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Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%) 
3150 Eutrophe Seen mit Magnopotamion, Hydrocharition 0,6279 0,2 

3260 Unterwasservegetation in Fließgewässern 0,2254 0,1 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 0,4670 0,1 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 4,9772 1,3 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder 1,9408 0,5 

 Summe eigene Kartierung 8,2383 2,2 

 Gesamtfläche Slep-Gebiet 386,3055 100,0 
 

Tabelle 9b: Bestand: FFH – Lebensraumtypen (Übernahme anderer Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%) 
3150 Eutrophe Seen mit Magnopotamion, Hydrocharition 65,8115 17,0 
4030 Trockene Heidegebiete 0,0152 0,0 
6230 Borstgrasrasen 6,3218 1,6 
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 1,8419 0,5 
9190 Alte bodensaure Eichenwälder 0,3219 0,1 

 Summe Datenübernahme 74,3123 19,2 
 Gesamtfläche Slep-Gebiet 386,3055 100,0 

 
 
 

3.2.2 Wertgebende Arten und Populationen 

Von den Flächen der Stiftung Naturschutz aus dem Stiftungsgebiet „Kudensee“ sind einige 
Vorkommen typischer und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten bekannt. Zudem gibt es 
einzelne historische Daten des Gebiets.  

Typische Pflanzenarten des Stiftungsgebiets sind Arten der Gehölze, der Gewässer, 
Röhrichte und nährstoffarmer Moor- und Heideflächen insbesondere aber des Grünlands. 
Das Grünland umfasst Standorte mit Seggenrieden, Feuchtgrünland, mesophilem Grünland 
bis hin zu den Mager- und Borstgrasrasen der Donnlandschaft. Aus der umfangreichen 
Artenliste sind Borstgras, Dreizahn, Silbergras, Karthäuser-Nelke, Arznei-Thymian, 
Rundblättrige Glockenblume, Englischer Ginster, Besenheide, Glockenheide, Blutwurz, 
Faden-Binse, Wiesen-Segge, Igel-Segge, Hirse-Segge, Sumpf-Veilchen, Sumpf-Hornklee 
und Kuckucks-Lichtnelke hervorzuheben. 

Bei der Raabe-Rasterkartierung sind weitere gefährdete Pflanzenarten kartiert worden. Die 
aufgeführten Arten können als weitere Zielarten für das Gebiet genannt werden. Es ist 
jedoch nicht bekannt, ob es von diesen Arten noch aktuelle Vorkommen gibt. Zu nennen 
sind: Steifer Augentrost, Teufelsabbiß, Gewöhnliches Weißzüngel und Fieberklee.  

Als Vögel des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie und weitere Großvögel sind in der Region 
Rohrdommel, Rohrweihe, Wiesenweihe, Uhu und Steinkauz bekannt. Weitere typische Vögel 
sind Eisvogel, Schwarzspecht sowie Offenlandarten wie Kiebitz, Rotschenkel, Bekassine, 
Braunkehlchen, Feldlerche und Wiesenpieper.  

Daten zu Säugetieren liegen kaum vor. Es ist mit einzelnen Vorkommen häufiger 
Fledermausarten wie Zwerg-Fledermaus und Rauhaut-Fledermaus zu rechnen.  
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Von Amphibien- und Reptilienarten sind der Moorfrosch, Kammolch, Zauneidechse, 
Schlingnatter, Ringelnatter und Kreuzotter sowie die ungefährdeten Arten Erdröte, 
Teichmolch, Wasserfrosch, Grasfrosch, Blindschleiche und Waldeidechse bekannt. 

Von den Fischen sind in der Friedrichshofer Au und Burger Au die FFH-Arten Steinbeißer 
und Schlammpeitzger nachgewiesen worden. 

Daten zu Heuschrecken, Tagfaltern und Mollusken fehlen oder sind stark defizitär oder 
beschränken sich auf häufige Arten. Lediglich vom Klev gibt es Angaben zur Kurzflügeligen 
Beißschrecke und zur Gefleckten Keulenschrecke sowie zum Rotleibigen und Verkannten 
Grashüpfer. Aus einer Kiesgrube im Geesthang sind Weißbindiges Wiesenvögelchen und 
Mauerfuchs nachgewiesen worden. 

Von den Libellen sind überwiegend häufige Arten bekannt. Von selteneren Arten gibt es 
Altdaten zur Torf-Mosaikjungfer und zur Gemeinen Smaragdlibelle. 

Eine Auswahl aktueller und älterer Vorkommen wertgebender Arten sind in Tabelle 11 
zusammengestellt. Ausführliche Artenlisten enthalten die in Tabelle 10 angegebenen 
Quellen. 

 

Tabelle 10: vorliegende Kartierungen / Gutachten: wertgebende Arten und Populationen 

Kartierung/Gutachten Quelle (Jahr) Erläuterung 

Alle Arten LLUR (2014) Aktuelle Abfrage der Landesdatenbanken 
Raabe-Kartierung LLUR Abfrage von 8 Rasterpunkten 
Biotopkartierung des Landes LLUR Abfrage von Biotopen der Region 
Makrophyten Walter, J. 2006 Vegetationskundliche Untersuchungen der Ufer- 

und Unterwasservegetation ... in FFH-Gebieten; 
FFH-Monitoring „Kudensee“ 

Makrophyten Biota; 2012 Monitoring und der Qualitätskomponente 
Makrophyten/Phytobenthos für WRRL und FFH-
RL in Seen; hier „Kudensee“ 

Vernässungsplanung 
„Moorpolder“ 

Mordhorst, 2015 Planwerk zur Anlage der Wälle, Überläufe usw. im 
„Moorpolder“ südlich von Burg 

Vernässungsplanung 
„Moorpolder“ 

Deich- und 
Hauptsielverband 
2015 

Wassertechnischer Fachbeitrag für die 
Kompensationsflächen in der Burger Niederung 

Ökokonto Burger Au 1 Grell, H. 2014 Entwicklungskonzept zum Ökokonto Nr. 108-1 
„Burger Au 1“ 

Ankaufsflächen Burger au Grell, H. 2014 Gutachterliche Stellungnahme zum Ankauf von 
Niederungsflächen am NOK bei Burg 

FFH-Managementplan Bündnis Natur-
schutz in Dith-
marschen 2011 

Managementplan für das FFH-Gebiet DE 2021-
301 „Kudensee“ und das EU-Vogelschutzgebiet 
DE 2021-401 „NSG Kudensee“. 

FFH-Managementplan LLUR 2014 Managementplan für das FFH-Gebiet DE 2020-
301 „Klev- und Donnlandschaft bei St. 
Michaelisdonn“. 

Mahdgutübertragung Rickert, B. et al.  Entwicklung artenreicher Grünland- und 
Offenlandlebensräume in SH. 
Teilbereich am Kudensee 

Flora / Fauna GGV Heiko Grell 
(2015) 

Slep-Kartierung 2015 
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Tabelle 11: Auswahl wertgebender Arten 

Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten Fundes 

Anmerkungen 

Pflanzen    

Sumpf-Schafgarbe 
(Achillea ptarmica) 

RL-SH 3 2015 Feuchtgrünland 

Sand-Straußgras  
(Agrostis vinealis) 

RL-SH 3 2014 Donnlandschaft 

Frühe Haferschmiele  
(Aira praecox) 

RL-SH V 2014 Donnlandschaft 

Wundklee  
(Anthyllis vulneraria) 

RL-SH 3 2008 Kiesgrube 

Sumpf-Dotterblume  
(Caltha palustris) 

RL-SH V 2015 Quellbereiche 

Bitteres Schaumkraut 
(Cardamine amara) 

RL-SH V 2015 Quellbereiche 

Wiesen-Schaumkraut 
(Cardamine pratensis) 

RL-SH V 2015 Feuchtgrünland 

Igel-Segge  
(Carex echinata) 

RL-SH 2 1981 Donnlandschaft 

Wiesen-Segge 
(Carex nigra) 

RL-SH V 2015 Donnlandschaft 

Hirse-Segge 
(Carex panicea) 

RL-SH 3 2004 Donnlandschaft 

Schnabel-Segge 
(Carex rostrata) 

RL-SH V 2015 Donnlandschaft 

Silbergras 
(Corynephorus canescens) 

RL-SH V 2015 Donnlandschaft 

Kartäuser-Nelke  
(Dianthus carthusianorum) 

RL-SH 1 2007 Artenschutzmaßnahme 

Breitblättriges Knabenkraut  
(Dactylorhiza majalis) 

RL-SH 2 1981 Quellbereiche 

Dreizahn  
(Danthonia decumbens) 

RL-SH 3 2004 Donnlandschaft 

Schmalblättriges Wollgras 
(Eriophorum angustifolium) 

RL-SH V 2015 Donnlandschaft 

Englischer Ginster  
(Genista anglica) 

RL-SH 3 2014 Donnlandschaft 

Berg-Sandglöckchen  
(Jasione montana) 

RL-SH 3 2004 Sandhänge 

Faden-Binse  
(Juncus filiformis) 

RL-SH 3 2004 Donnlandschaft 

Sumpf-Hornklee  
(Lotus pedunculatus) 

RL-SH V 2015 Gräben, Feuchtgrünland 

Fieberklee  
(Menyanthes trifoliata) 

RL-SH 3 1978 Moorgewässer 
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Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten Fundes 

Anmerkungen 

Borstgras  
(Nardus stricta) 

RL-SH 3 2004 Donnlandschaft 

Königsfarn  
(Osmunda regalis) 

RL-SH 2 2015 Waldrand, Donnlandschaft 

Sumpf-Haarstrang 
(Peucedanum palustris) 

RL-SH V 2015 Moorgewässer 

Schlangen-Knöterich  
(Polygonum bistorta) 

RL-SH 2 1983 Moorgrünland 

Sumpf-Blutauge  
(Potentilla palustris) 

RL-SH 3 2015 Moorgewässer 

Efeublättriger Wasser-
Hahnenfuß  
(Ranunculus hederaceus) 

RL-SH 1 2015 Quellbereiche 

Kuckucks-Lichtnelke  
(Silene flos-cuculi) 

RL-SH 3 2015 Feuchtgrünland 

Sumpf-Sternmiere  
(Stellaria palustris) 

RL-SH 3 2014 Feuchtgrünland 

Arznei-Thymian  
(Thymus pulegioides) 

RL-SH 3 2014 Donnlandschaft 

Sumpf-Veilchen  
(Viola palustris) 

RL-SH 3 1991 Moorgrünland 

Schnabel-Segge 
(Carex rostrata) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Steifer Augentrost 
(Euphrasia stricta) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Borstgras  
(Nardus stricta) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Teufelsabbiß  
(Succisa pratensis) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Gewöhnliches Weißzüngel 
(Pseudorchis albida) 

RL-SH 0 1985 Raabe-Rasterkartierung 

    

Säugetiere    

Zwerg-Fledermaus  
(Pipistrellus pipistrellus) 

FFH IV 1999 Burg, Kuden  

Rauhaut-Fledermaus  
(Pipistrellus nathusii) 

FFH IV 1999 Burg 

    

Vögel    

Blaukehlchen  
(Luscinia svecica) 

VSchRL I 2010 NSG Kudensee 

Rohrdommel  
(Botaurus stellarus) 

VSchRL I 2006 Kudensee 

Tüpfelralle  
(Porzana porzana) 

VSchRL I 1986 Kudensee 

Säbelschnäbler 
(Recurvirostra avosetta) 

VSchRL I 2006 NSG Kudensee 
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Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten Fundes 

Anmerkungen 

Rohrweihe  
(Circus aeruginosus) 

VSchRL I 2010 Kudensee 

Wiesenweihe  
(Circus pygarus) 

VSchRL I 2006 Grünland am Kudensee 

Uhu  
(Bubo bubo) 

VSchRL I 2011 Kuden 

Steinkauz 
(Athene noctua) 

RL-SH 2 2011 Buchholz 

Eisvogel  
(Pluvialis apricaria) 

VSchRL I 2008 Dingerdonn 

Schwarzspecht  
(Dendrocopus martius) 

VSchRL I 2011 Amönenhöhe 

Rotschenkel 
(Tringia totanus) 

RL-SH 3 2010 Grünland am Kudensee 

Knäkente 
(Anas querquedula) 

RL-SH V 2010 Kudensee 

Kiebitz 
(Vanellus vanellus) 

RL-SH 3 2010 Grünland am Kudensee 

Braunkehlchen  
(Saxicola rubetra) 

RL-SH 3 2010 Grünland am Kudensee 

Feldlerche 
(Alauda arvensis) 

RL-SH 3 2010 Marschgrünland 

Wiesenpieper 
(Anthus pratensis) 

RL-SH V 2010 Marschgrünland 

Bekassine 
(Gallinago gallinago) 

RL-SH 2 2010 Grünland am Kudensee 

Uferschnepfe 
(Limosa limosa) 

RL-SH 2 2010 Grünland am Kudensee 

Schilfrohrsänger 
(Acrocephalus 

schoenobaenus) 

RL-SH * 2010 Kudensee 

    

Amphibien    

Kammolch  
(Triturus cristatus) 

FFH II / IV 1999 Kuden 

Moorfrosch  
(Rana arvalis) 

FFH IV 2011 Kuden, Gewässerneuanlagen 

    

Reptilien    

Zauneidechse  
(Lacerta agilis) 

FFH IV  
RL-SH 2 

2011 Geesthang Burg bis St. 
Michaelisdonn 

Schlingnatter  
(Natrix tessalata) 

RL-SH 2 2011 Geesthang Burg bis St. 
Michaelisdonn 

Ringelnatter  
(Natrix natrix) 

RL-SH 2 2011 Geesthang Burg bis St. 
Michaelisdonn 

Kreuzotter  
(Viperus berus) 

RL-SH 2 2011 Geesthang Burg bis St. 
Michaelisdonn 

    

Fische    
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Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten Fundes 

Anmerkungen 

Steinbeißer (1149) 
(Cobitis taenia) 

FFH II 2005 Burger Au, Friedrichshofer Au 

Schlammpeitzger (1145) 
(Misgurnus fossilis) 

FFH II 2005 Friedrichshofer Au 

    

Weichtiere    

keine relevanten Angaben    

    

Libellen    

Torf-Mosaikjungfer 
(Aeshna juncea) 

RL-SH V 1976 Dingerdonner Moor 

Gemeine Smaragdlibelle 
(Cordulia aenea) 

- 1976 Dingerdonner Moor 

    

Schmetterlinge    

Weißbindiges 
Wiesenvögelchen 
(Coenonympha arcania) 

RL-SH 2 2000 Kiesgrube bei Buchholz 

Mauerfuchs 
(Lasiommata megera) 

RL-SH 3 2000 Kiesgrube bei Buchholz 

    

Heuschrecken    

Kurzflügelige Beißschrecke 
(Metrioptera brachyptera) 

RL-SH 3 2001 Hang im NSG Klev 

Gefleckte Keulenschrecke 
(Myrmeleotettix maculatus) 

RL-SH V 2001 Hang im NSG Klev 

Rotleibiger Grashüpfer 
(Omocestus haemorrhoidalis) 

RL-SH 2 2001 Hang im NSG Klev 

Verkannter Grashüpfer 
(Chorthippus mollis) 

RL-SH 2 2001 Hang im NSG Klev 
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4 Leitbild 

Das übergreifende Leitbild für das Stiftungsgebiet „Kudensee“ leitet sich aus den 
Entwicklungszielen für den Schwerpunktbereich des BVS-SH „Klev und Marschgebiete 
zwischen St. Michaelisdonn und Hochdonn“ dem NSG Kudensee sowie den Zielen für das 
Vogelschutzgebiet NSG Kudensee und die FFH-Gebiet „Kudensee“ und „Klev- und 
Donnlandschaft“ ab. Besondere Berücksichtigung finden dabei die beiden abgestimmten 
FFH-Managementpläne.  

Weiterhin werden das Moorschutzprogramm des Landes, das LSG-Gebiet und die Angaben 
aus dem Landschaftsrahmenplan berücksichtigt. 

Der Entwurf des Leitbildes wurde während der Erstellung des SLEPs formuliert und dann mit 
der Stiftung Naturschutz und den zuständigen Naturschutzbehörden (LLUR, UNB) 
abgestimmt. 

Das Leitbild ist im Präsens formuliert und stellt den gewünschten Zustand der Landschaft für 
einen längeren Zeitraum dar (~ 100 Jahre). 

In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Raumes werden für die Flächen der Stiftung 
Naturschutz Entwicklungsziele formuliert, die ein Zeitfenster von etwa 10 Jahren abdecken. 

Die Entwicklungskonzepte berücksichtigen die vorhandenen Landschaftstypen und 
resultieren in konkreten, flächenbezogenen Maßnahmenvorschlägen und Projektideen. 

4.1 Naturschutzrechtliche Vorgaben 

Folgende Aussagen aus übergeordneten Planungen wurden bei der Formulierung 
berücksichtigt: 

NSG Kudensee von 1992 
§ 3 Schutzzweck 
(1) Das Naturschutzgebiet dient der Erhaltung, Sicherung und ungestörten Entwicklung der 
Ökosysteme des Kudensees, seiner Uferbereiche, der angrenzenden Feuchtgrünlandbiotope und der 
der Selbstentwicklung überlassenen Flächen als Lebensraum bedrohter Pflanzen- und 
Tiergemeinschaften eines für die Marsch naturraumtypischen Binnensees. 
(2) Schutzzweck ist insbesondere 
1. die Erhaltung und Sicherung der Seeökosysteme und der Uferbiotope des Sees und seiner 
bedeutenden Brut- und Rastgewässer für gefährdete Vogelarten, 
2. die Entwicklung und Regeneration seltener Feuchtwiesenökosysteme sowie die dazu notwendige 
Aufrechterhaltung einer bestimmten Pflegenutzung, um die erforderlichen Existenzbedingungen für 
gebietstypische und zum Teil seltene und stark gefährdete Pflanzen- und Tierarten zu gewährleisten 
und  
3. die Eigenentwicklung und dauerhafte Sicherung der Flächen zum Schutz der verschiedenen 
Ökosystemkomplexe insbesondere vor Nährstoff- und Schadstoffeinträgen. 
(3) In dem Naturschutzgebiet sind alle natürlichen Strukturen und Prozesse des Naturhaushaltes in 
ihrer Eigenart, Vielfalt und Schönheit dauerhaft und vollständig zu erhalten. Störeinflüsse sind 
auszuschließen oder, soweit dies nicht möglich ist, soweit wie möglich zu minimieren. 
(4) Sofern es zur Erhaltung bestimmter gefährdeter Pflanzen- und Tierarten und ihrer Ökosysteme 
oder zur Regeneration des Naturhaushaltes erforderlich ist, sind entsprechende vor- und 
nachsorgende Maßnahmen durchzuführen. 
 
Übergreifende Ziele für das EU-Vogelschutzgebiet DE 2021-401 „NSG Kudensee“: 
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Erhaltung des Gebietes als landesweit bedeutsames Rastgebiet des Zwergschwans sowie als 
bedeutsamer Brutplatz für Röhricht- und Wiesenvögel. Die Lebensbedingungen der unter 1. 
genannten Vogelarten sind zu sichern. 
 
Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet DE 2021-301 „Kudensee“: 
Erhalt des Kudensees als Gesamtökosystem eines eutrophen Marschsees mit flachen Seebuchten 
sowie großflächigen Röhrichtzonen, Bruchwaldresten und Weidengebüschen, insbesondere auch als 
Lebensraum einer vielfältigen Vogelfauna. 
 
Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet DE 2020-301 „Klev- und Donnlandschaft bei St. 
Michaelisdonn“: 
Erhaltung einer großräumigen, naturnahen, weitgehend offenen alten Küstenlandschaft mit 
vielfältigen, artenreichen Biotopkomplexen und –mosaiken aus u.a. Steilhängen, Heiden, lichten 
Birken- und Buchen-Eichenwäldern und Kratts, Trocken-, Mager- und Borstgrasrasen, Quellbereichen 
und Übergangsmooren, in ehemaliger Kliff-, Nehrungs- und Lagunenlage. Zu Erhalten sind 
insbesondere die weitgehend ungestörten, natürlichen hydrologischen Verhältnisse, die 
Nährstoffarmut und die extensive Nutzung. 
 
Managementplan für das Natura 2000-Gebiet Kudensee (Auswahl) 

Störungsarme, freie Entwicklung der Ufer-, See- und Röhrichtflächen 
Extensive Nutzung der angrenzenden Grünlandflächen ohne Düngung 
Beibehaltung hoher Wasserstände und Vernässung 
Anlage von Flachwasserzonen und Kleingewässer 
Zeitbegrenzte Gewässerunterhaltung für den Steinbeißer 
Besucherlenkung durch Wege und Beobachtungsmöglichkeiten 

 

Managementplan für das Natura 2000-Gebiet Klev- und Donnlandschaft (Auswahl) 
Extensive Grünlandnutzung ohne Dünung und Umbruch 
Pflege der Borstgrasrasen und Niedermoorwiesen 
Schonende Gewässerunterhaltung und Erhaltung der Wasserstände 
Heidepflege inklusive Entkusselung, Plaggen, Brennen, Mähen und Beweiden 
Bekämpfung der Traubenkirsche in Wald und Heide 
Umbau der Nadelgehölze in standorttypische Heide-Eichenwälder 
Schutzmaßnahmen für Zauneidechse und Schlingnatter 

 

BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 194: Klev und Marschgebiete zwischen St. Michaelisdonn und 
Hochdonn. 

Bestand: Zwischen dem Nord-Ostsee-Kanal und dem nordwestlich gelegenen ehemaligen Kliff 
erstreckt sich eine großflächige Niederung, die in weiten Bereichen unterhalb des Meeresspiegels 
liegt. Ursprünglich existierten in der Niederung mehrere Seen, die mit dem Bau des Kanals und 
des Kudenseeschöpfwerkes (vgl. MEIER 1982) entwässert wurden. Die weite Ebene wird heute als 
Grünland genutzt.  

Im Norden schließt sich bogenförmig der überwiegend mit Nadelforst, stellenweise auch mit Eichen 
bewaldete Klevhang an. Die Niederungsflächen an seinem Fuß werden als Grünland genutzt. Hier 
kommen vom Hangdruckwasser gespeiste, wasserzügige und quellige Bereiche vor. Auf den 
sandigen Böden oberhalb des Hanges wird Acker- bzw. Grünlandwirtschaft betrieben.  

Bei St. Michaelisdonn treten nebeneinander unterschiedlich entstandene Landschaftstypen und eine 
Vielzahl von Lebensraumkomplexen auf. An der Geestkante, der früheren Küstenlinie, kommen 
trocken-magere Biotope vor. Im Westen ist ihr die Niederung der Friedrichshöfer Au vorgelagert, in 
die alte Nehrungshaken (Donns mit Dünenbildungen) eingeschlossen sind. Als Biotope sind in 
diesen Gebieten Mager- und Borstgrasrasen kartiert worden, während in der Niederung noch 
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artenreiche Feuchtgebüsch- und Niedermoorlebensräume vorkommen. Im anschließenden Gebiet 
der alten Marsch wird überwiegend Grünlandwirtschaft betrieben. 

Entwicklungsziel: Wiederherstellung eines großräumigen naturraumtypischen Landschafts-
ausschnittes im Übergangsbereich von Marsch und Geest. Am Klevhang bestehen die 
standörtlichen Voraussetzungen, um Magerrasen, Heideflächen, halboffene magere 
Weidelandschaften und Gehölzbestände trocken-magerer Standorte zu entwickeln. In der in 
großen Teilen unter Normal Null liegenden Marsch sollen neben dem Naturschutzgebiet 
„Kudensee“ vor allem weitere Flachwasserbereiche, nasse Grünländereien, Röhrichte und 
Feuchtgebüsche entstehen. Das vielgestaltige Gebiet bietet besonders im Bereich der Klevkante 
die Möglichkeit zur Entwicklung naturraumtypischer Komplexlandschaften.  

vorrangige Maßnahmen: Umbau der Waldbestände in möglichst lichte "Heidewälder". Der 
Grundwasserstand der Niederungen sollte erhöht werden, um die Lebensraumverhältnisse wieder 
denen der ehemaligen Flachseelandschaft anzunähern. Dies ist im weiträumigen Niederungsgebiet 
des Kudensees, z.B. innerhalb gepolderter Flächen, relativ leicht möglich. 

Sonstiges: Kleve und der Kudensee sind Naturschutzgebiete. Der Kudensee ist darüber hinaus 
Europäisches Vogelschutzgebiet. Teile des Schwerpunktbereichs sind als FFH-Gebiet gemeldet. 
Der Bereich „Hoper Mühle“ und das ehemalige Kliff zwischen St. Michaelisdonn und Burg ist (mit 
Ausnahme des Gebietes um den Ort Kuden) Landschaftsschutzgebiet und Geotop. Weitere Teile 
erfüllen die Voraussetzung einer Unterschutzstellung nach § 18 LNatSchG. Für den Raum südlich 
des Kliffs bis zum Kanal bestehen Planungen zur Wiederherstellung der Donn- und 
Klevlandschaften.  

 
Weiterhin sind für die Entwicklung im Stiftungsgebiet zu berücksichtigen: 
 
Moorschutzprogramm des Landes Schleswig-Holstein 
 
Landschaftsrahmenplan IV, Kreise Dithmarschen und Steinburg: 
 
Landschaftsentwicklung:  
Die steigenden Wasserstände verursachten Abrasionsvorgänge an den Geestvorsprüngen, so dass 

sich dort vor etwa 4.000 Jahren eine Haken- und Nehrungsküste bildete. Die Geestkante verlief 
damals wesentlich weiter westlich als heute, vor Meldorf beispielsweise sechs bis acht Kilometer. 
Besonders bemerkenswert sind die fünf ehemaligen Strandwälle (Donns) vor der Geestkante bei 
St. Michaelisdonn. Zwischen den Donns blieben Schilfsümpfe, vermoorte Niederungen und Seen 
wie beispielsweise der Kudensee zurück. Auch die sich nach Süden anschließende Eddelaker 
Donn-Landschaft ist ein herausragendes Zeugnis der Entstehung der Dithmarscher Marsch. 

Eine landwirtschaftliche Nutzung dieses Raumes ist nur durch eine Steuerung der Vorflutsituation 
möglich. Sie erfolgt über ein System von Grüppen, Gräben und Sielzügen sowie in den 
Außendeichen über Sieltore.  

Heute zeigt das Bild eine ausgeprägte Kulturlandschaft. Ursprünglich war in der alten Marsch 
aufgrund ihrer Verdichtungshorizonte weitgehend nur eine Nutzung als Dauergrünland möglich 
(beispielsweise Niederung der Friedrichshofer / Burger Au).  

 
Landschaftsbild:  
Für die Seemarschen Dithmarschens ergibt sich das Bild der Weite, in der in vielfältiger Weise schon 

die Nordsee wahrgenommen werden kann. Charakteristisch für die weiträumige Landschaft ist ein 
enges Gewässernetz. Waldflächen sind hier praktisch nicht vorhanden. Inzwischen bestimmen 
zunehmend Einzelwindkraftanlagen und vor allem Windparks in weiten Teilen der Marsch das 
Landschaftsbild. Die Kudensee-Niederung und angrenzend die Niederung der Burger Au werden 
durch weitläufige Grünländereien geprägt.  

Stillgewässer: Natürliche, größere Stillgewässer sind für den gesamten Planungsraum untypisch. Der 
einzige größere See ist der Kudensee, der als flacher Marschensee durch ausgedehnte 
Röhrichtbestände geprägt ist und von großflächigen Feuchtgrünländereien umgeben ist. Aufgrund 
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dieser Lebensraumkombination und durch seine Nordsee nahe Lage ist er in erster Linie von 
Bedeutung als Brut- und Rastgebiet zahlreicher Vogelarten. 

 
Nord-Ostsee-Kanal: Neben der Eider wurden auch viele andere Fließgewässer durch den Nord-
Ostsee-Kanal in ihrem Verlauf durchschnitten. Die Länge der Gewässer wurde dadurch stark verkürzt 
und die natürliche Entwässerung großer Einzugsgebiete verändert. So floss die Gieselau ursprünglich 
in die Eider, die Kudensee-Niederung entwässerte über Burger Au, Wilster Au und Stör in die Elbe. 
 
Artenreiches Feuchtgrünland: Feuchtgrünland ist heute wegen seines Artenreichtums von Flora und 
Fauna und die ausgeprägten Massenentwicklungen einiger Arten [zum Beispiel Sumpfdotterblume 
(Caltha palustris)] ein für den Naturschutz sehr wichtiger Lebensraum. Besonders bedeutende 
Feuchtgrünländereien sind beispielsweise im Bereich der Eider-Treene-Sorge-Niederung, der 
Lundener Niederung, der Windberger Niederung, der Marschseen Fieler See und Kudensee, im 
Vaaler Moor oder im Störtal ausgebildet. Zu den gefährdeten Pflanzen zählen Großer Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis) und Trauben-Trespe (Bromus racemosus) mit Schwerpunkt in der Eider-
Treene-Niederung. Hierzu gehören auch Großer (Rhinanthus serotina) und Kleiner Klappertopf 
(Rhinanthus minor), Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), Fieberklee (Menyanthes 
trifoliata), Sumpf-Sternmiere (Stellaria palustris) und zahlreiche Moosarten. 
 
Säugetiere: Wegen seiner Habitatansprüche und seines großen Raumbedarfs ist der Fischotter ein 
besonders geeigneter Indikator für die ökologische Situation von Gewässern und Auen. Er hatte bis in 
die achtziger Jahre neben seinen Verbreitungsschwerpunkten in den südöstlichen Landesteilen 
Schleswig-Holsteins auch mehrere Vorkommen im Planungsraum IV. So bewohnte er früher die 
Bereiche der Eider-Treene-Sorge-Region, des Kudensees, der Niederungsgebiete der Stör mit den 
Zuflüssen im Bereich des Aukrugs, der Windberger- und der Miele-Niederung.  
 
Brutvögel: Im Delver Koog dominieren Schilfbewohner mit landesweit bedeutsamen Beständen von 
Rohrdommel, Rohrweihe, Wasserralle, Tüpfelralle und Schilfrohrsänger. Am Kudensee, im Eggstedter 
und Offenbütteler Moor und in der Windberger Niederung, der Miele-Niederung und der Lundener 
Niederung brüten vor allem Wiesen- und Röhrichtvögel (Uferschnepfe, Bekassine, Wiesenweihe, 
Rohrschwirl, Feldschwirl, Schilfrohrsänger). 
 
Vogelschutzgebiet Kudensee, vorkommende Arten: Schilfrohrsänger, Feldlerche, Knäkente, 
Wiesenpieper, Trauerseeschwalbe, Rohrweihe, Wiesenweihe, Zwergschwan, Bekassine, Ufer-
schnepfe, Rohrschwirl, Steinschmätzer, Kampfläufer, Tüpfelralle, Säbelschnäbler, Beutelmeise, 
Braunkehlchen und Rotschenkel. 
 
Klev- und Donnlandschaft, vorkommende Arten: Trockene europäische Heiden, artenreiche 
montane Borstgrasrasen (submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden, Übergangs- 
und Schwingrasenmoore, alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur. 
Moorfrosch, Schlingnatter, Zauneidechse 
 
Landschaftliche Leitbilder für die Dithmarscher Marsch, Auswahl:  
•  Strukturreiche Agrarlandschaft mit möglichst hohem Anteil an Grünland, mit großen ungenutzten 

oder extensiv genutzten Bereichen (vor allem in den älteren Kögen) und naturnahen oder 
kulturhistorisch bedeutenden (Klein-) Strukturen (wie beispielsweise alte Prielzüge, ehemalige 
Warften, Feld- und Windschutzgehölze um Siedlungen, Gehöfte und auf Warften sowie ein 
vielfältiges Grabennetz) 

• Sumpf- und Quellwälder unter möglichst naturnahen (Grund-) Wasserverhältnissen 
• Schilf- und Sumpflandschaften in tief liegenden Kögen und ehemaligen Prielen und in Wattströmen 
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• Insbesondere am Geestrand Niedermoor- und Übergangsmoorlandschaften mit dem natürlichen 
Biotopspektrum 

 
Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems (BVS) 
In diesen Gebieten sind Flächenankäufe für Naturschutzzwecke und sonstige Maßnahmen des 

Naturschutzes besonders zu fördern, um die Flächen langfristig zu sichern und als naturbetonte 
Lebensräume zu entwickeln. Sie eignen sich damit auch in besonderem Maße für die Einrichtung 
eines Ökokontos. 

Erweiterung von Biotopen: 
Die Vergrößerung der derzeitigen Biotopfläche dient vor allem bei Hochmooren und Niedermooren 

auch der Wiederherstellung des ursprünglichen Wasserregimes. Bei kleinen Biotopresten sollen 
mit Biotoperweiterungen die Minimalarealansprüche der typischen Lebensgemeinschaften erfüllt 
werden. 

Entwicklung von Biotopkomplexen im Bereich Klevhang zwischen St. Michaelisdonn – Kuden - Burg. 

 
Wiederherstellung ehemals naturraumtypischer Biotope oder –komplexe: 
Im Planungsraum sind vor allem die Wiederherstellung der ehemaligen großflächigen Niederungen mit 

naturnahen und natürlichen Lebensräumen sowie die Wiederherstellung der naturnahen und 
halbnatürlichen, trocken-mageren Lebensräume auf der Geest besonders dringlich. Sie sind in den 
betreffenden Naturräumen nur noch in kleinen Restbeständen vorhanden. Eine weitere 
vordringliche Maßnahme ist die Renaturierung des Fließgewässersystems. 

 
Erhaltung historischen Kulturlandschaften.  
•  Feuchtgrünland der Flussniederungen: Die Flussmarschenlandschaft mit ihrer historisch 

gewachsenen Artenvielfalt bei Pflanzen und insbesondere bei der Vogelwelt, lässt sich langfristig 
nur erhalten, wenn gezielt Programme zur Förderung oder Beibehaltung einer extensiven 
Grünlandbewirtschaftung durchgeführt werden. Ein Schwerpunkt muss dabei auf der Anhebung 
von Grundwasserständen oder der Beibehaltung von hohen Grundwasserständen liegen. 

•  Heide und Kratt: Möglichkeiten zur Neubildung von zumindest schmalen, bandartig ausgeprägten 
Heide- und Magerrasenflächen bestehen durch die Ausweisung von nicht befestigten Reit- und 
Wanderwegen. Durch die Benutzung und den gelegentlichen Fraß der Pferde können sich auf den 
Wegen und an ihren Rändern Heide- und Magerrasenbiotope entwickeln. Auch im Umbau von 
Nadelwäldern auf ehemaligen Heidestandorten zu lichten Heidewäldern liegen gute Möglichkeiten 
zur Förderung von Heiden in der Geest. 

 
Gebiete mit besonderer Erholungseignung: 
•  Übergangsbereiche Marsch – Geest (mit den Gebieten Lunden, Heide und Umgebung, St. 

Michaelisdonn und Burg mit Umgebung),  
•  Naturschutzgebiet Kudensee  
Die Erholungseignung dieser Bereiche (Marsch-Geest) gründet sich zu einem großen Teil auf den 
reizvollen Gegensätzen der beiden Naturräume. Dabei sind die Lundener Nehrung, der Elpersbütteler 
Donn, das Kliff bei Gudendorf, der Nehrungshaken bei St. Michaelisdonn und das Kliff zwischen Burg 
und St. Michaelisdonn als Geotope besonders hervorzuheben. Sie markieren mit zum Teil für 
Schleswig-Holstein beachtlichen Höhenunterschieden die Grenzen zwischen Marsch und Geest. Die 
Erholungsnutzung konzentriert sich auch hier auf naturverträgliche Aktivitäten und das Naturerleben. 
Eine Entwicklung sollte auf dem Leitbild eines naturbezogenen sanften Tourismus basieren. Die 
interessante nacheiszeitliche Entstehungsgeschichte der Landschaft bietet dabei eine gute Basis das 
Naturerleben mit Aspekten der Umweltbildung zu verknüpfen. 
 
Flächenankauf, Kudensee:  
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Dieses ist satzungsgemäße Aufgabe der Stiftung Naturschutz. Die Kreise Dithmarschen und 
Steinburg stellen an sie gezahlte Ausgleichsgelder aus Eingriffshandlungen für den konzentrierten 
Ankauf zusammenhängender Ausgleichsflächen in den Kreisgebieten zur Verfügung.  

 
Vertragsnaturschutz im Bereich Kudensee / Burger Au: 
Im Naturschutzgebiet „Kudensee und Umgebung” werden die Vertragsvarianten Amphibienschutz und 

Wiesenvogelschutz angeboten, außerhalb des Naturschutzgebietes konzentriert sich der 
Vertragsnaturschutz auf den Wiesenvogelschutz. Die Fördergebietskulisse liegt zum großen Teil 
im Schwerpunktbereich 194. 

 

 
 

Zusammenfassung der naturschutzrechtlichen Vorgaben: 
Die genannten fachlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben stellen die Erhaltung und die 
Entwicklung der offenen Niederungslandschaft unterhalb des Geesthangs zwischen St. 
Michaelisdonn und Burg in den Vordergrund. Der prägnante Geesthang soll mit seinen 
Heide- und Gehölzflächen erhalten und naturnah entwickelt werden. Randliche Moore und 
Quellhänge sollen erhalten und ggf. wieder vernässt, vergrößert und naturraumtypisch 
entwickelt werden. 

Der offene Landschaftscharakter mit weiten Blickbezügen der Donn- und Klevlandschaft 
sowie der Niederung am Kudensee mit Friedrichshofer Au und Burger Au soll erhalten und 
gefördert werden. Insbesondere sollen Heiden, Magerrasen und mesophile Grünlandflächen 
sowie am Kudensee Röhrichte und Bruchgehölze mit ihren jeweils typischen Tier- und 
Pflanzenarten gefördert werden. 

Für wandernde Tiere und Arten der Komplexlebensräume sollen die Funktionsbeziehungen 
zwischen dem naturnah entwickelten Geesthang und der angrenzenden offenen Niederung 
mit Feuchtgrünland, Gräben und Fließgewässern sowie dem Kudensee und seinen 
Verlandungszonen verbessert werden.  

Die Entwässerung der Quellbereiche und auf Teilen der Niederung ist einzuschränken und 
nach Vereinbarung und Möglichkeit auf benachbarte Privatflächen auszudehnen. Es sollten 
großflächig zusammenhängende Gebiete vernässt und naturraumtypisch entwickelt werden. 

Eine Pflegenutzung der Offenlandflächen durch Mahd und Beweidung ist aufrecht zuhalten 
und ggf. anzupassen. Die touristische Nutzung der Flächen am Geesthang und auf den 
angelegten Wegen ist möglich. 
 

 
 

4.2 Leitbild für den SLEP „Kudensee“ 

Das Gebiet „Kudensee“ umfasst die großräumige Niederungslandschaft der Marsch mit dem 
Geesthang zwischen St. Michaelisdonn und Burg. Die Niederung wird durch die Burger und 
die Friedrichshofer Au über den Kudensee zum NOK über ein Schöpfwerk entwässert. 
Teilflächen des Naturschutzes wurden vom Entwässerungssystem abgetrennt und lokal 
vernässt. Das betrifft v.a. Quellbereiche, Grünlandflächen, Bruchgehölze und Sümpfe mit 
Moorentwicklung. 
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Der Kudensee ist weiterhin in das künstliche Entwässerungssystem eingebunden, aber mit 
seinen Röhrichten und Bruchgehölzen und weiteren Verlandungsbereichen naturnah 
entwickelt. Er ist Lebensraum einer artenreichen Flora und Fauna. Insbesondere Fische, 
Amphibien, Wassergeflügel und Röhrichtbrüter leben dort. Typische Arten wie Seeadler, 
Rohrweihe, Rohrdommel kommen regelmäßig vor. Trauerseeschwalbe und Fischotter haben 
sich wieder angesiedelt.  

Auf den Niederungsflächen wurden die Wasserstände höher eingestellt, so dass sich 
großflächig artenreiches mesophiles Feuchtgrünland eingestellt hat. Der Boden ist durch die 
Vernässung feuchter und stocherfähig. Blütenreiche und kurzrasige Vegetation ermöglicht 
das Heranwachsen der Küken der Wiesenvögel. Hochwüchsige Sichtbarrieren an Gräben 
und Parzellenrändern fehlen weitgehend. Zum Geestrand mit seinen lichten Gehölzen und 
Moorresten haben sich artenreiche teils genutzte Quellstandorte mit einem sehr spezifischen 
Arteninventar halten und entwickeln können.  

In der Klev- und Donnlandschaft haben sich artenreiche Komplexbiotope mit Übergängen 
zwischen Sümpfen und Feuchtgrünlandflächen zu Trocken- und Borstgrasrasen sowie 
einigen Heideflächen ausgebildet. Der Geesthang wird von Heiden und naturnahen, teilweise 
lichten Eichengehölzen geprägt, wo Schlingnatter und Zauneidechse sowie Heuschrecken 
und Tagfalter trockene Standorte und geeignete Lebensräume finden. Einzelne Abschnitte 
des Geesthangs werden von anderen naturnahen und dichteren Laubgehölzen dominiert. 
Dort wurde die Nutzung der Gehölze eingestellt und nur noch Maßnahmen zur 
Verkehrssicherung oder ggf. zur Bekämpfung unerwünschter Arten wie der Spätblühenden 
Traubenkirsche durchgeführt. 

Die Weideflächen der Niederung werden überwiegend von artenreichem mesophilen 
Grünland unterschiedlicher Standorte, nährstoffarmen Seggenrieden und auch von 
temporären Flachgewässern sowie Gräben geprägt. Moorfrosch, Kiebitz, Braunkehlchen, 
Wachtelkönig, Großer Brachvogel, Feldlerche und Wiesenpieper sind typische Besiedler. 
Bekassine und Uferschnepfe sowie Neuntöter treten auf Teilflächen auf. Weißstorch, 
Steinkauz und Schleiereule kommen zumindest als regelmäßige Nahrungsgäste vor. 

Das künstliche Fließgewässersystem hat sich als Lebensraum für Fische wie Steinbeißer, 
Schlammpeitzger und den Fischotter sowie eine artenreiche Gewässerzönose entwickelt. In 
Teichen, vernässten Poldern und ehemaligen Abbaugewässern mit reicher 
Schwimmblattvegetation siedeln Trauerseeschwalbe, Krebsschere und Grüne 
Mosaikjungfer. 

Durch Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes wurden spezifische Pflanzen- und 
Tierarten des Geesthangs und der offenen Niederungslandschaft gefördert und teilweise neu 
angesiedelt. Insbesondere wurde die Ausbreitung und Wiederansiedlung durch die 
Maßnahmen aus lokalen Reliktbeständen heraus unterstützt. Das Gebiet ist weiterhin für die 
Naherholung erschlossen, erlebbar und kann durchwandert werden. Neben den typischen 
Pflanzenarten des Geesthangs mit Heiden und lichten Wäldern, des mesophilen Grünlands, 
der Gewässer und des Kudensees haben sich charakteristische Insektenarten (Käfer, 
Libellen, Heuschrecken, Tagfalter) sowie Amphibien, Reptilien, Säuger und Vögel 
angesiedelt. Auf die vorkommenden Pflanzen- und Tierarten sowie die Historie und 
Renaturierung der Standorte werden die Besucher u.a. durch Schautafeln hingewiesen. 
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5 Zielkonzept 

Die Erstellung des Zielkonzepts erfolgt auf der Grundlage der in Kapitel 2.1 aufgeführten 
Einbindungen in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse sowie des Status quo der 
Biodiversität (Kapitel 3), der Leitbilddiskussion mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und 
dem LLUR, den Empfehlungen der vorliegenden Gutachten (Tabelle 5 und Tabelle 10) sowie 
aufgrund der Erkenntnisse einer fachgutachterlichen Begehung des Gebiets. Neben der 
Biodiversität rücken auch die möglichen Ökosystemdienstleistungen des Stiftungslands in 
den Fokus des Konzepts. 
Die Entwicklung der Ziele und die Ableitung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach rein 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen wird von der 
Stiftung festgestellt. Ggf. daraus resultierende Änderungen der Ziele oder Maßnahmen 
müssen nachträglich eingepflegt werden. 

5.1 Zielkonzept Biodiversität 

In einem ersten Schritt werden untereinander gleiche oder ähnliche Zielflächen des Gebiets 
abgegrenzt und einer von acht möglichen Ziellandschaften (Zielebene 1) zugeordnet. Es 
folgt eine weitere Differenzierung der Ziele (Zielebene 2) für jede einzelne Fläche. 
Die räumliche Abgrenzung der Ziellandschaften ist in Karte 3 (Zielkonzept) dargestellt. 
Die Flächen für jeweils unterschiedliche Ziellandschaften sind in Tabelle 12 differenziert. Die 
Entwicklungsziele sind textlich beschrieben und in Tabelle 13 aufgeführt, versehen mit den 
dort vorgesehenen Ziel-Lebensraum- und –biotoptypen sowie den artenschutzrechtlich 
relevanten Arten und weiteren spezifischen (Arten-)gilden. 
 
 

Tabelle 12: Räumliche Gliederung für das Zielkonzept  

Teilgebiet Bezeichnung des Teilgebiets 

163_01 Sankt Michaelisdonn 

163_02 Niederung der Friedrichshofer Au 

163_03 Geesthang 

163_04 NSG Kudensee 

163_05 Niederung der Burger Au 

Das SLEP-Gebiet „Kudensee“ (KS, Nr. 163) wird fünf Teilgebieten zugeordnet und diese 
dann weiter untergliedert. Die Beschreibungen erfolgen einzeln für den Raum und die darin 
liegenden Teilflächen. 
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5.1.1 Teilgebiet 163_01: Sankt Michaelisdonn 

Teilgebiet 163_01: Sankt Michaelisdonn 

Das Teilgebiet umfasst den Niederungsbereich der Donnlandschaft zwischen Dingerdonn 
und Sankt Michaelisdonn im dortigen FFH-Gebiet beiderseits der Bahntrasse, aber ohne die 
Steilkante des Geesthangs (s. 163_03). Unterhalb des Geesthangs liegt in dem Teilgebiet 
der Oberlauf der Friedrichshofer Au. An die Au sind über Seitenbäche und Gräben alle 
Flächen des Teilgebiets angeschlossen. Die Flächen nordöstlich der Bahn werden von 
entwässertem Niedermoorboden geprägt. Südwestlich der Bahn gibt es dicke Kleiauflagen 
auf Niedermoorboden. Charakteristisch sind die langgestreckten mineralischen Kuppen, die 
sich aus der Niederung erheben (Donns) und ihr das typische wellenartige Großrelief alter 
Nehrungshaken der ehemaligen Uferlinie verleihen. Die Flächen der Stiftung Naturschutz 
umfassen zwei Waldparzellen und mehrere verteilte, als Grünland genutzte Flächen. Diese 
werden meist extensiv beweidet und sind großflächig struktur- und artenreich ausgebildet. 
Prägend sind artenreiches Feuchtgrünland, mesophiles Grünland und Magerrasen sowie 
artenreiche Borstgrasrasen.  

Ziel ist es, die hochwertigen Grünlandstandorte mit einer typischen Zonierung von den 
trockenen Kuppen mit Borstgras- und Magerasen sowie dem mesophilem Grünland bis in die 
Niederungen und die Bachläufe zu erhalten und zusammen mit den integrierten 
Waldparzellen naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Das umfasst das gesamte Spektrum 
aller dort für die Lebensraumtypen des FFH-Gebiets charakteristischen Pflanzen- und 
Tierarten. Leit- und Zielarten sind u.a. Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, 
Bekassine, Braunkehlchen, Rebhuhn, Moorfrosch, Zauneidechse, Schlingnatter und 
Kreuzotter sowie Borstgras, Dreizahn, Silbergras, Karthäuser-Nelke, Steifer Augentrost, 
Arznei-Thymian, Rundblättrige Glockenblume, Englischer Ginster, Besenheide, 
Glockenheide, Blutwurz, Teufelsabbiß, Faden-Binse, Wiesen-Segge, Igel-Segge, Hirse-
Segge, Sumpf-Veilchen, Sumpf-Hornklee und Kuckucks-Lichtnelke. 

Die Grünlandflächen auf den unterschiedlichen Böden der Donnlandschaft mit den vielen 
Übergangsbereichen sollten umfassend und möglichst großflächig offen gehalten und 
extensiv genutzt werden. Die Pflegebeweidung mit Rindern hat sich bewährt, sie soll weiter 
fortgeführt und ggf. ausgeweitet werden. Mahd, Mähweide sowie der Einsatz anderer Tiere 
wie Schafe und Pferde sind ebenfalls möglich. Auf interne Zäune sollte weitestgehend 
verzichtet werden. Verbrachte, streureiche sowie ehemals intensiv genutzte Standorte 
sollten eingeschlossen werden. Die Binnenentwässerung der Niederungsflächen sollte durch 
die Unterbrechung von Drainagen und das Verschließen von Gräben reduziert werden. Lokal 
können Kleingewässer angelegt oder durch Staue natürliche Senken flach überstaut werden. 
Die Nutzbarkeit als Grünland muss trotz der Vernässung aufrecht erhalten bleiben. Die 
Bäche sollten möglichst im Verbund mit Nachbarflächen renaturiert werden, was den Verlauf 
und die Höhe betreffen kann. Naturnah bestockte Waldflächen sollen ohne forstliche 
Nutzung naturnah entwickelt werden. Alt- und Totholz, Habitatbäume sowie breitkronige 
Bäume von Nadelholzstandorten sollten erhalten und die reinen Nadelwälder langfristig zu 
lichten Mischwäldern mit Eichen umgebaut werden.  

Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung des Grünlands und Maßnahmen zum Artenschutz für 
z.B. Arten der Gewässer- und Uferfluren, des Feuchtgrünlands, des mesophilen Grünlands, 
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der Heiden, Mager- und Borstgrasrasen sowie Maßnahmen für Vögel, Fledermäuse, 
Amphibien, Reptilien und spezifische Insekten können durchgeführt werden. 

 
163_01 Teilgebiet: 163_01: Sankt Michaelisdonn 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 Struktur 
163_01_01 Extensivweide der Donns H GR 14 
163_01_02 Ökokonto 17 H GF 14 
163_01_03 Grünland östlich der Bahn H GF 14 
163_01_04 Kiefernwald H WM 2 
163_01_05 Bruchwald H WS 2 
 

 
 

5.1.1.1 163_01_01, Extensivweide der Donns  

163_01_01, Extensivweide der Donns 
Zielebene 1:  H 
Halboffene Landschaft 

Zielebene 2:  GR 
Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Struktur: 14 
Strukturreich 

Zwischen der L138 und der Bahntrasse liegt eine etwa 6,3 Hektar große Fläche der Stiftung, die 
einen typischen Ausschnitt der Donnlandschaft repräsentiert. Die Fläche umfasst breite Kuppen mit 
Sandboden und teils steilen Hängen der Donns sowie Niederungsflächen mit Niedermoorboden und 
Kleiauflagen. Eingeschlossen sind kleine Gehölzstandorte, nasse Senken und Kleingewässer sowie 
ein Bachlauf. Die Fläche wird großflächig und extensiv mit Robustrindern beweidet. Lediglich ein 
kleines Gehölz sowie randliche Knicks und der zentrale Bachlauf sind abgezäunt. Die Vegetation ist 
großflächig arten- und blütenreich ausgebildet und Standort vieler gefährdeter Arten. Typisch sind 
großflächige Borstgrasrasen, artenreiches mesophiles Grünland feuchter bis trockener Standorte 
sowie magere Nasswiesen mit Seggen und Binsen. 

Ziel ist es, die hochwertigen und naturnah entwickelten Offenlandlebensräume in ihrer standörtlichen 
Vielfalt von Nassgrünland bis zu den Borstgrasrasen zu erhalten und naturschutzfachlich weiter zu 
entwickeln. Das umfasst das gesamte Spektrum aller dort charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, 
inklusive auch seltener Arten von kleinen Reliktstandorten. Leit- und Zielarten sind u.a. Neuntöter, 
Rebhuhn, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, Bekassine, Braunkehlchen, Moorfrosch, 
Zauneidechse, ggf. Schlingnatter und Kreuzotter sowie Borstgras, Dreizahn, Silbergras, Steifer 
Augentrost, Arznei-Thymian, Rundblättrige Glockenblume, Englischer Ginster, Besenheide, Blutwurz, 
Teufelsabbiß, Wiesen-Margerite, Wiesen-Flockenblume, Acker-Witwenblume, Gemeiner Hornklee, 
Faden-Binse, Wiesen-Segge, Igel-Segge, Hirse-Segge, Sumpf-Veilchen, Sumpf-Hornklee und 
Kuckucks-Lichtnelke. 

Die Fläche soll weiterhin zusammenhängend und ohne weitere Zäune über den Bach hinweg 
extensiv beweidet werden. Die Herde von Robustrindern hat sich bewährt. Auf die Verwendung von 
Dünge- und Spritzmittel oder eine Bodenbearbeitung soll verzichtet werden, um die standörtliche 
Vielfalt weiter zu fördern. Die Entstehung von Offenbodenstellen und Pionierfluren auf Hängen mit 
Sandboden und an feuchten Uferbereichen von Senken ist zu tolerieren und kann ggf. gefördert 
werden, ebenso mögliche Überflutungen der Niederungsstandorte. Aufkommende junge Gehölze 
können ggf. eingeschlagen werden, um den Offenlandcharakter zu erhalten. Kleine Gehölzgruppen 
können in die Beweidung eingeschlossen werden. Gegebenenfalls noch vorhandene Drainagen oder 
Gräben sollten verschlossen werden, um die Binnenentwässerung herabzusetzen und ein 
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naturnahes Wasserregime zu gewährleisten. Dabei können auch Senken flach überstaut werden 
oder Tümpel und Kleingewässer wieder hergestellt werden. 

Pflege- und Artenschutzmaßnahmen z.B. für Arten des Feuchtgrünlands, der Pionierfluren, Heiden 
und Borstgrasrasen sowie für Vögel, Amphibien, Reptilien, Heuschrecken und Tagfalter können 
durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.09.05 Entbuschung / Entkusselung 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.06 Abschieben von Oberboden 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.2 163_01_02, Ökokonto 17  

163_01_02, Ökokonto 17 
Zielebene 1:  H 
Halboffene Landschaft 

Zielebene 2:  GF 
Feuchtgrünland  

Struktur: 14 
Strukturreich 

Südöstlich von Michaelisdonn liegt eine etwa 2,7 Hektar große Grünlandfläche, die als Ökokonto 
entwickelt wird. Die leicht kuppige Fläche ist durch Gräben in mehrere Parzellen unterteilt und wird 
durch eine Mahd ohne Verwendung von Dünge- und Spritzmitteln genutzt. Die Vegetation ist mäßig 
artenreich ausgebildet und umfasst feuchte bis trockene Standorte. Die Fläche ist an die Vorflut 
angeschlossen und grenzt direkt an den begradigten Bachlauf. Das Ökokonto schließt nur durch 
einen Knick getrennt an eine sehr artenreich entwickelte Grünlandfläche der Donnlandschaft an. 

Ziel ist es, die Grünlandfläche durch eine angepasste Nutzung offen zu halten und 
naturschutzfachlich zu artenreichem mesophilem Grünland („Wertgrünland“) feuchter bis trockener 
Standorte weiter zu entwickeln. Leit- und Zielarten sind u.a. Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, 
Moorfrosch und Zauneidechse sowie Pflanzen des Wertgrünlands feuchter bis trockener Standorte.  

Die Fläche soll weiterhin durch Mahd oder Beweidung offen gehalten werden. Auf die Verwendung 
von Dünge- und Spritzmitteln oder interne Zäune und eine Bodenbearbeitung soll verzichtet werden, 
um die standörtliche Vielfalt weiter zu fördern. Die Binnenentwässerung sollte weiter 
zurückgenommen werden, möglichst im Verbund mit benachbarten Flächen. Ein Anschluss an 
benachbarte Naturschutzflächen ist anzustreben. Aufkommende Junggehölze können ggf. 
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eingeschlagen werden, um den Offenlandcharakter zu erhalten.  

Pflege- und Artenschutzmaßnahmen für z.B. Arten des Feuchtgrünlands und des mesophilen 
Grünlands sowie für Vögel, Amphibien, Reptilien, Heuschrecken und Tagfalter können durchgeführt 
werden. Es können ggf. kleinflächig Offenbodenstellen geschaffen werden und Mahdgut artenreicher 
Spenderflächen zur Förderung der Vegetationsentwicklung aufgebracht werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.07.03 Reduzierung der Grabentiefe 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01 Wiedervernässung 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
12.01.06 Abschieben von Oberboden 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.1.3 163_01_03, Grünland östlich der Bahn  

163_01_03, Grünland östlich der Bahn 
Zielebene 1:  H 
Halboffene Landschaft 

Zielebene 2:  GF 
Feuchtgrünland  

Struktur: 14 
Strukturreich 

Zwischen dem Geesthang mit dem NSG Kleve und der Bahntrasse liegt eine großflächige meist als 
Grünland genutzte Niederung auf entwässertem Niedermoorboden an der Friedrichshofer Au im 
dortigen FFH-Gebiet. Von den zahlreichen Grünlandparzellen zählen fünf getrennte Teilflächen mit 
einer Größe von zusammen 4,9 Hektar zur Stiftung Naturschutz. Die Flächen sind alle über Gräben 
an die Vorflut der Friedrichshofer Au angeschlossen. Der Niedermoorboden ist oberflächig vererdet 
und das Relief fällt leicht hängig zur Au hin ab. Die Flächen werden durch Mahd oder Beweidung 
offen gehalten und werden nicht mehr gedüngt. Die Vegetation ist überwiegend mäßig artenreich 
ausgebildet. Es gibt Bestände mit Feuchtgrünland und Binsen sowie kleinflächigen Seggenrieden. 
Zwei kleine Parzellen am Hangfuß sind leicht quellig, diese Standorte werden aber durch Gräben 
entwässert. 

Ziel ist es, die Grünlandflächen als Teil der großflächigen Niederung durch eine angepasste Nutzung 
offen zu halten und naturschutzfachlich zu artenreichem mesophilem Grünland („Wertgrünland“) 
überwiegend feuchter, teils quelliger Standorte bis hin zu trockenen Randflächen im Übergang zum 
Mineralboden weiter zu entwickeln. Leit- und Zielarten sind u.a. Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, 
Rebhuhn, Braunkehlchen, Bekassine, ggf. Kiebitz, Ringelnatter und Moorfrosch sowie Pflanzen des 
Wertgrünlands feuchter bis quelliger Standorte.  

Die Flächen sollen weiterhin durch Mahd oder Beweidung offen gehalten werden. Für eine 
Weidenutzung sind Rinder, Schafe oder Pferde möglich, solange sie den Aufwuchs an Biomasse 
jährlich abweiden und sich keine Streu akkumulieren kann. Auf die Verwendung von Dünge- und 
Spritzmitteln oder interne Zäune und eine Bodenbearbeitung soll verzichtet werden, um die 
standörtliche Vielfalt weiter zu fördern. Die Binnenentwässerung sollte weiter zurückgenommen 
werden, möglichst im Verbund mit benachbarten Grünlandflächen der Niederung. Dabei sollen auch 
die quelligen Standorte am Hangfuß durch Verschluss der Gräben vernässt werden. Eine 
Arrondierung mit benachbarten Flächen ist anzustreben. Aufkommende Junggehölze können ggf. 
eingeschlagen werden, um den Offenlandcharakter zu erhalten. Eine Gewässerrenaturierung mit 
einer Anhebung der Gewässersohle und naturnahe Unterhaltung sollte großflächig für die gesamte 
Niederung anstrebt werden. 

Pflege- und Artenschutzmaßnahmen für z.B. Arten des Quell- und Feuchtgrünlands sowie für Vögel, 
Amphibien, Reptilien, Heuschrecken und Tagfalter können durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.09.05 Entbuschung / Entkusselung 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
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04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.09 Anhebung der Gewässersohle  
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.1.4 163_01_04, Kiefernwald  

163_01_04, Kiefernwald 
Zielebene 1:  H 
Halboffene Landschaft 

Zielebene 2:  WM 
Laub-/Nadelmischwald 

Struktur: 2 
lichter Wald 

An der Bahntrasse in der Donnlandschaft liegen mehrere Wald- und Heidestandorte. Auf einem 
Geländerücken stockt ein Kiefernwald mit einer Größe von etwa 2,6 Hektar, der zur Stiftung 
Naturschutz zählt. Prägend sind hochwüchsige Kiefern im dichten Bestand. Vereinzelt kommen am 
Wegesrand Eichen und Heidepflanzen vor. Die Bodenvegetation ist überwiegend unspezifisch, im 
Unterwuchs kommen viele Traubenkirschen vor. 

Ziel ist es, den Waldstandort als solchen und insbesondere Habitatbäume, breitkronige Kiefern, 
Bruch- und Altholz sowie alle Eichen zu erhalten. Der Wald soll langfristig in einen lichten Mischwald 
mit einem höheren Anteil von Eichen und Heide als Bodenvegetation sowie viel Alt- und Totholz 
entwickelt werden. Ziel- und Leitarten sind u.a. Schwarzspecht, Kleiber, Tag- und Nachtgreife mit 
großen Aktionsradien sowie Kreuzotter, Schlingnatter und Insekten lichter Wälder und Waldsäume 
wie z.B. das Weißbindige Wiesenvögelchen. 

Der Wald soll aufgelichtet und die Ansiedlung von Eichen gefördert werden. Habitatbäume sowie 
Altholz sollen ohne Nutzung im Bestand verbleiben, um langfristig den Anteil an Totholz zu erhöhen. 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Traubenkirsche, zur Verkehrssicherung und zur Auflichtung von 
Stangenhölzern können weiterhin durchgeführt werden. Stubben sowie Windwurf und Windbruch 
sind im Bestand zu belassen.  

Gezielte Maßnahmen zum Artenschutz können für Vögel (Höhenbrüter), Fledermäuse, Insekten und 
Pflanzen der lichten Heidewälder und Waldsäume durchgeführt werden. 

Code SH 02.02 Naturnahe Waldnutzung 
02.02.01.01 Neuwaldbildung mit standortgerechten, heimischen Gehölzen 
02.02.01.02 Förderung der Naturverjüngung standortgerechter heimischer 
Baumarten 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze 
02.02.01.08 Umbau von Nadel- in Laubwald 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.5 163_01_05, Bruchwald  

163_01_05, Bruchwald 
Zielebene 1:  H 
Halboffene Landschaft 

Zielebene 2:  WS 
Sumpf-/Bruchwald 

Struktur: 2 
lichter Wald 

In der Niederung an der Friedrichshofer Au liegt eine Parzelle der Stiftung Naturschutz, die von einem 
ungenutzten Bruchwald eingenommen wird. Die Gehölze werden überwiegend von Erlen, Weiden 
und einzelnen hohen Pappeln geprägt, zudem gibt es Brachestadien mit Nitrophyten und nahe der 
Au einige alte Teiche. 

Ziel ist es, den Waldstandort zu erhalten und zu einem standorttypischen Bruchwald mit Alt- und 
Totholz und eingeschlossenen Gewässern aufwachsen zu lassen. Ziel- und Leitarten sind 
Fledermäuse, Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien, Amphibien und Reptilien wie 
Ringelnatter, Erdröte und Grasfrosch.  

Das Bruchgehölz sollte sich ohne weitere Eingriffe in freier Sukzession selbständig zu einem 
Laubwald mit Alt- und Totholz sowie vielen Habitatbäumen mit Höhlen entwickeln. Windwurf und 
Bruchholz sind im Bestand zu belassen. Die Teiche sind zu erhalten und gegebenenfalls noch 
vorhandene, interne Entwässerungsgräben sowie die Anschlüsse der Teiche an die Vorflut der Au 
können verschlossen werden, um die Entwicklung der bodennassen Bruchgehölze zu fördern.  

Gezielte Maßnahmen zum Artenschutz können für Vögel (Höhenbrüter), Fledermäuse, Amphibien, 
Reptilien, Insekten und Pflanzen durchgeführt werden. 
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Code SH 02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
 

 

Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
 

5.1.2 Teilgebiet 163_02: Niederung der Friedrichshofer Au 

Teilgebiet 163_02: Niederung der Friedrichshofer Au 

Das Teilgebiet umfasst den Bereich der Marsch an der Friedrichshofer Au südwestlich von 
Kuden und unterhalb des Geesthangs bei Amönenhöhe. Die einzelnen Teilflächen liegen 
außerhalb vom NSG bzw. dem Vogelschutzgebiet „Kudensee“. Eine Parzelle zählt noch zum 
FFH-Gebiet von Stankt Michaelisdonn. Es handelt sich um Grünlandflächen mit einer Größe 
von zusammen 39,5 Hektar. Prägend ist mäßig artenreiches Feuchtgrünland, teilweise mit 
Binsen und Brachestadien. Weiterhin gibt es quelliges Grünland am Hangfuß sowie Moor- 
und Marschgrünland auf entwässertem Niedermoorboden. Die Parzellen sind entwässert 
und an die Vorflut zur Friedrichshofer Au angeschlossen. Der Hauptteil der Flächen grenzt 
direkt an die Au an. Die nassen und quelligen sowie die hängigen und strukturreichen 
Flächen werden beweidet, meist mit Rindern. Einige Flächen unterliegen einer Mahd oder 
einer Nutzung als Mähweide. Einzelbäume und lineare Gehölze gibt es vereinzelt als Säume 
an Gräben und Wegen. Die Grünlandflächen liegen in einer weithin offenen Niederung der 
Marsch. 

Ziel ist es, die hochwertigen Grünlandbestände von Moor- und Quellgrünland sowie 
mesophilem Marschgrünland zu erhalten und alle Standorte zu arten- und blütenreichem 
mesophilen Grünland nasser, teils quelliger bis frischer Standorte („Wertgrünland“) 
naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Das umfasst das gesamte Spektrum aller dort für 
die Marsch charakteristischen Pflanzen- und Tierarten inklusive auch seltener Arten von 
kleinen Reliktstandorten sowie die Brut- und Rastvögel. Leit- und Zielarten sind u.a. 
Neuntöter, Rebhuhn, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, Braunkehlchen, Kiebitz, ggf. 
Uferschnepfe sowie Rastvögel wie Gänse, Enten, Schwäne und Watvögel. Weiterhin sind 
Moorfrosch, Efeublättriger Hahnenfuß, Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-Sternmiere, Sumpf-
Hornklee, Sumpf-Kratzdistel, Sumpf-Blutauge, Faden-Binse, Wiesen-Segge, Igel-Segge, 
Hirse-Segge, Schmalblättriges Wollgras und Teufelsabbiß hervorzuheben. 
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Das Grünland von den quelligen und sehr nassen, noch nutzbaren Flächen bis hin zu den 
großen und ebenen Marschflächen auf Niedermoorboden sollte möglichst großflächig 
extensiv beweidet sowie ggf. gemäht oder als Mähweide genutzt werden. Auf interne Zäune 
sollte weitestgehend verzichtet werden. Verbrachte Quellstandorte und Uferbereiche an der 
Au sollten in die angrenzende Weidenutzung eingeschlossen werden, um Biomasse und 
Streuauflagen zu reduzieren und eine Besiedlung mit typischen aber konkurrenzschwachen 
Grünlandarten zu fördern. Durch die umfassende Grünlandnutzung möglichst der gesamten 
Niederung soll der offene Charakter der Marschlandschaft erhalten bleiben. Das Aufkommen 
von hochwüchsigen Sichtbarrieren aus Röhrichten und Gehölzen sollte möglichst verhindert 
werden, auch an Parzellengräben innerhalb der Flächen. Die Entwässerung durch Gräben 
und Drainagen ist einzuschränken und die Binnenentwässerung der einzelnen Parzellen zu 
reduzieren, um den Moorboden zu vernässen und das Aufkommen mesophiler Arten des 
Feuchtgrünlands, der Seggenriede und der nährstoffarmen Sümpfe zu fördern. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Pflanzen oder Tiere wie Brut- und Rastvögel 
der offenen Marschlandschaft (Wiesenvögel), Amphibien, Reptilien, Feuchtheuschrecken 
und Tagfalter können durchgeführt werden. 

 
163_02 Teilgebiet: 163_02: Niederung der Friedrichshofer Au 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 Struktur 
163_02_01 Hangfuß westlich Amönenhöhe H GF 14 
163_02_02 Quellhänge westlich Kuden O GF 14 
163_02_03 Auweiden O GF 13 
163_02_04 Moorweide O GF 13 
163_02_05 Grünland bei Warferdonn O GF 13 
 

 
 

5.1.2.1 163_02_01, Hangfuß westlich Amönenhöhe 

163_02_01, Hangfuß westlich Amönenhöhe 
Zielebene 1:  H 
Halboffene Landschaft 

Zielebene 2:  GF 
Feuchtgrünland 

Struktur: 14 
Strukturreich 

Zwischen dem bewaldeten Geesthang und der Friedrichshofer Au liegt eine schmale, insgesamt 6,1 
Hektar große Fläche der Stiftung Naturschutz. Sie erstreckt sich von der L 139 auf etwa 1,1 km in 
nordwestliche Richtung. Die schmale Fläche ist durch tiefe Gräben in drei Nutzungseinheiten geteilt. 
Der Bereich nahe der Straße wird gemäht, die beiden anderen Teile jeweils mit Rindern beweidet. 
Die schmalen und leicht hängigen Grünlandflächen liegen auf Niedermoorboden und werden von 
dem Hangdruckwasser gespeist. Vereinzelt gibt es Quellen und langgestreckte Rieselquellen, meist 
wird das Wasser durch Gräben in die Au abgeleitet. Durch den Aushub aus der Au ist dort der Boden 
im Randbereich fest und befahrbar. Insbesondere im mittleren Abschnitt wurden Gräben 
verschlossen und damit der Boden und die Quellbereiche vernässt. Dort gibt es artenreiche, quellige 
und versumpfte Flächen mit Seggen und Binsen sowie breite naturnah entwickelte Quellgräben. In 
den anderen, stärker entwässerten Abschnitten dominiert mäßig artenreiches Feuchtgrünland. 

Ziel ist es, die hochwertigen Quell- und Feuchtgrünlandbestände des mittleren Abschnitts sowie 
kleiner Reliktflächen zu erhalten und insgesamt alle Standorte zu arten- und blütenreichem Grünland 
nasser, teils quelliger bis frischer Standorte („Wertgrünland“) naturschutzfachlich weiter zu 
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entwickeln. Leit- und Zielarten sind u.a. Neuntöter, Rebhuhn, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, 
und Braunkehlchen. Weiterhin sind Moorfrosch, Efeublättriger Hahnenfuß, Kuckucks-Lichtnelke, 
Sumpf-Sternmiere, Sumpf-Kratzdistel, Sumpf-Hornklee, Sumpf-Blutauge, Faden-Binse, Wiesen-
Segge, Igel-Segge, Hirse-Segge, Schlanke Segge, Rispen-Segge, Schnabel-Segge, Wald-Simse, 
Wassernabel, Schmalblättriges Wollgras und Teufelsabbiß hervorzuheben. 

Die schmalen Grünlandflächen am Hangfuß sollen weiterhin offen gehalten werden. Die extensive 
Weidenutzung mit Robustrindern wie im Mittelteil hat sich bewährt, da auch sehr feuchte Flächen mit 
Binsen abgeweidet werden. Eine Mahd ist grundsätzlich möglich, aufgrund von starken 
Bodenstörungen aber auf vernässten Standorten nicht dauerhaft möglich. Auf interne Zäune sollte 
weitestgehend verzichtet werden, ggf. können Flächen zusammengelegt und Zäune zurückgebaut 
werden. Insgesamt soll durch die Weidenutzung die jährlich aufwachsende Biomasse und die Streu 
reduziert werden. Durch die extensive Nutzung werden die typischen aber konkurrenzschwachen 
Arten des Quell- und Feuchtgrünlands gefördert. Weitere Drainagen und Gräben sollten verschlossen 
werden, solange keine Oberlieger betroffen sind. Eine Arrondierung mit den Grünlandflächen im 
Hang ist anzustreben, um möglichst den gesamten Bereich zwischen Au und Hangwald einheitlich 
entwickeln zu können. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Pflanzen oder Tiere wie Offenlandvögel, Amphibien, 
Reptilien, Feuchtheuschrecken, Libellen und Tagfalter können durchgeführt werden. Insbesondere 
sollten weiterhin Maßnahmen für Quellarten wie den Efeublättrigen Hahnenfuß erfolgen können. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.09.05 Entbuschung / Entkusselung 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.04.05 Offenlegung von verfüllten Quellen und Kleingewässern 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.2.2 163_02_02, Quellhänge westlich Kuden  

163_02_02, Quellhänge westlich Kuden 
Zielebene 1:  O 
Offene Landschaft 

Zielebene 2:  GF 
Feuchtgrünland  

Struktur: 14 
Strukturreich 

Zwischen der L 139 und der Friedrichshofer Au liegt südwestlich von Kuden ein etwa 9,7 Hektar 
großer Grünlandbereich auf Niedermoorboden. Es handelt sich um zehn schmale Parzellen, die 
durch Gräben getrennt sind und alle von der Straße zur Au hin abfallen. Die Flächen werden gemäht 
und sind nicht abgezäunt. Ungenutzt bleiben die Gräben, der breite Uferbereich an der Au sowie die 
Quellbereiche im Oberhang nahe der Straße. Auf den gemähten Standorten dominiert mäßig 
artenreiches Feuchtgrünland. Die anderen Standorte werden von Röhrichten dominiert, insbesondere 
von artenarmem Rohr-Glanzgras und Schilfbeständen. Auf den Quellstandorten gibt es Reste von 
artenreicher Feuchtgrünlandvegetation mit vielen Reliktarten sowie Seggenriede und einzelne 
Gehölze. 

Ziel ist es, die hochwertigen Reliktbestände mit Arten des Quell- und Feuchtgrünlands zu erhalten 
und alle weiteren Standorte zu arten- und blütenreichem Feuchtgrünland („Wertgrünland“) 
naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Hochwüchsige Sichtbarrieren sollen reduziert werden. Leit- 
und Zielarten sind u.a. Neuntöter, Rebhuhn, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, Braunkehlchen 
und Kiebitz. Weiterhin sind Moorfrosch, Efeublättriger Hahnenfuß, Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-
Dotterblume, Sumpf-Sternmiere, Sumpf-Hornklee, Sumpf-Kratzdistel, Sumpf-Blutauge, Kohl-
Kratzdistel, Großes Mädesüß, Wald-Engelwurz, Wiesen-Segge, Schlanke Segge, Rispen-Segge, 
Schnabel-Segge und Wald-Simse hervorzuheben. 

Die Grünlandflächen unterhalb der L 129 sollen weiterhin offen gehalten und genutzt werden. Durch 
die Mahd, gibt es viele Bracheflächen an den Gräben, der Au und den Quellen, die zu einer 
Verarmung der Bestände und zu hohen Sichtkulissen zwischen den Parzellen führen. Daher sollte 
eine zusammenhängende extensive Weidenutzung unter Einschluss der jetzt verbrachten Teilflächen 
angestrebt werden. Auf interne Zäune sollte verzichtet werden und nur ein Außenzaun zwischen Au 
und Randweg inklusive der Quellstandorte angelegt werden. Die Gräben sind in die Nutzung 
einzuschließen, um die Uferröhrichte zu reduzieren. Gegebenenfalls können die bereits gestauten 
Gräben auf der Hälfte der Länge weiter gestaut oder mit zusätzlichen Übergängen für Weidetiere 
versehen werden. Durch die Weidenutzung soll die jährlich aufwachsende Biomasse und die alte 
Streu reduziert werden, um die typischen aber konkurrenzschwachen Arten des Quell- und 
Feuchtgrünlands zu fördern. Weitere Drainagen und Gräben sollten verschlossen werden, solange 
keine Oberlieger betroffen sind. Eine Arrondierung mit den Grünlandflächen am Hangfuß nach Osten 
hin bis zu dem Feldweg ist anzustreben.  

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Pflanzen oder Tiere wie Offenlandvögel, Amphibien, 
Reptilien, Feuchtheuschrecken und Tagfalter können durchgeführt werden. Insbesondere sollten 
Maßnahmen für Quellarten durchgeführt werden können. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
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01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.04.05 Offenlegung von verfüllten Quellen und Kleingewässern 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.2.3 163_02_03, Auweiden  

163_02_03, Auweiden 
Zielebene 1:  O 
Offene Landschaft 

Zielebene 2:  GF 
Feuchtgrünland  

Struktur: 13 
ohne hohe Strukturen 

Zwischen der L 139 im Westen und dem NSG Kudensee liegen an der Friedrichshofer Au mehrere 
Grünlandflächen der Stiftung Naturschutz mit einer Größe von zusammen 14,3 Hektar. Die vier 
Teilflächen werden durch einen Feldweg und die Au getrennt. Es handelt sich überwiegend um 
mäßig arten- und strukturreiches Marschgrünland auf Niedermoorboden. Die Flächen sind 
weitgehend eben und sind mit ihren zahlreichen Entwässerungsgräben direkt an die Friedrichshofer 
Au angeschlossen. Drei Parzellen werden extensiv mit Rindern beweidet, die östliche Parzelle wird 
gemäht. Die Vegetation ist überwiegend blütenarm und es gibt größere Bestände mit Binsen und 
Seggen. Blütenreiche Bestände beschränken sich auf die Uferbereiche und die nassen, stärker durch 
Vertritt gestörten Bereiche des Feuchtgrünlands. 

Ziel ist es, die hochwertigen Seggen- und Feuchtgrünlandbestände zu erhalten und alle Standorte zu 
arten- und blütenreichem mesophilen Grünland nasser bis frischer Standorte („Wertgrünland“) 
naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Leit- und Zielarten sind u.a. Rebhuhn, Feldlerche, 
Wiesenpieper, Schafstelze, Braunkehlchen, Kiebitz, ggf. Uferschnepfe sowie Rastvögel wie Gänse, 
Enten, Schwäne und Watvögel. Weiterhin sind Moorfrosch, Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-Hornklee, 
Sumpf-Vergißmeinnicht, Sumpf-Labkraut, Sumpf-Blutauge, Schlank-Segge und Wiesen-Segge von 
Bedeutung. 

Das Grünland der weitgehend ebenen Marschflächen auf Niedermoorboden sollte großflächig 
extensiv genutzt und möglichst beweidet werden. Teilflächen können ggf. auch gemäht oder als 
Mähweide genutzt werden. Auf interne Zäune sollte weitestgehend verzichtet werden, insbesondere 
zur Au hin sollen keine Zäune errichtet werden. Durch die umfassende Grünlandnutzung der 
Niederung an der Au soll der offene Charakter der Marschlandschaft erhalten bleiben und gefördert 
werden. Das Aufkommen von hochwüchsigen Sichtbarrieren aus Röhrichten und Gehölzen sollte 
verhindert werden. Die Entwässerung durch Gräben ist einzuschränken und die Binnenentwässerung 
der einzelnen Parzellen zu reduzieren, um den Moorboden zu vernässen und das Aufkommen 
mesophiler Arten des Feuchtgrünlands, der Seggenriede und des nährstoffarmen Feuchtgrünlands 
zu fördern. Eine Gewässerrenaturierung und naturnahe Unterhaltung zur Förderung strukturreicher 
Uferbereiche sollte großräumig zusammen mit anderen Flächen der Niederung angestrebt werden. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Pflanzen oder Tiere wie Brut- und Rastvögel der 
offenen Marschlandschaft (Wiesenvögel), Amphibien, Reptilien, Feuchtheuschrecken und Tagfalter 
können durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.11.04 Beseitigung von Gehölzen 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.04 Gewässerrenaturierung 
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04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 


























































































































































